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1.1 Datengrundlage 

Zur Beurteilung der projektspezifischen Auswirkungen werden üblicherweise 

Erhebungen zur saisonalen Fledermausaktivität in Rotorhöhe an einem Windmessmasten 

durchgeführt. In Absprache mit dem Kantonalen Fledermausschutz (Miriam Lutz) und der 

nationalen Koordinationsstelle für Fledermausschutz (Dr. Hubert Krättli) wurde für Oldis II im 

Pflichtenheft geltend gemacht, dass keine spezifische Standortabklärungen nötig sind, da die 

vielen detaillierten Informationen zur Situation der Fledermäuse am Standort Oldis I 

herbeigezogen werden können.  

Die Konfliktprognose wurde somit aufgrund der bestehenden Daten vom Messmasten 

aus dem Jahr 2010, sowie den 3 Jahren Monitoring von der Gondel bei Oldis I gemacht (aus den 

Jahren 2013, 2014 und 2015). Für die Berechnung der Konfliktprognose wurde allerdings auf die 

Daten des Monitoring-Jahres 2015 verzichtet. Dieses Jahr verzeichnete einen deutlich höheren 

Anteil an Durchflügen von lokalen Fledermäusen als erfahrungsgemäss im Rotorbereich zu 

erwarten sind. Neu berücksichtigen die vorgeschlagenen Massnahmen die kumulierten Effekte 

der beiden WEA (Oldis I + Oldis II), da davon auszugehen ist, dass durch das Projekt dieselben 

Fledermauspopulationen betroffen sind. Dies bedeutet, dass die Summe der tolerierbaren 

Mortalität für beide Anlagen nicht grösser sein darf, als der aktuelle Grenzwert für einen Windpark. 

Dazu wird die Grenze einer maximalen jährlichen Mortalität von <5 lokalen oder <10 

migrierende Fledermäuse pro Jahr vorgeschlagen.  

Eine Reduktion der erwarteten Konflikte mit Fledermäusen kann durch gezielte 

Massnahmen zur Schadensminderung (Betriebseinschränkungen während Nachtzeiten mit hoher 

Fledermausaktivität durch einen Abschaltplan) sowie zur Kompensation der nicht vermeidbaren 

Mortalität erreicht werden. 

Aufgrund unsere vorsichtigen Berechnungen des tatsächlichen Kollisionsrisikos der 

durchfliegenden Fledermäuse muss gemäss Prognose für die neue WEA Oldis II 

Windenergieanlagen ohne Schutzmassnahmen mit einer jährlichen Mortalität von rund 78 

Fledermäusen (Tab. 1) bei einem Rotordurchmesser von 136 m gerechnet werden.  

 

Tab. 1 

Prognose Fledermaus-Mortalität für die WEA Oldis II pro Jahr für lokale und 

migrierende Fledermausarten – ohne Massnahmen zur Schadensminderung 

(Rotordurchmesser = 136m, Berechnung gemittelte Aktivität Oldis I; 2010, 2013, 

2014)  

 

 

Fledermaussaison Lokale [d] 231.0

# Lokale pro Nacht (gemittelte Aktivität 2010, 2013, 2014) 3.1

# Lokale pro Nacht (Durchflüge im Rotorbereich) Ind. 35.4

# Lokale pro Saison (Durchflüge im Rotorbereich) Ind. 8171.3

Mortalität Lokale Ind. 24.5

Fledermaussaison Migrierende [d] 231.0

# Migrierende pro Nacht (gemittelte Aktivität 2010, 2013, 2014) 13.9

# Migrierende pro Nacht (Durchflüge im Rotorbereich) Ind. 25.8

# Migrierende pro Saison (Durchflüge im Rotorbereich) Ind. 5956.0

Mortalität Migrierenden Ind. 53.6

# Fledermäuse pro Saison (Durchflüge im Rotorbereich) Ind. 14127.3

Mortalität Total 78.1
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Gemäss dem Schutzziel und der daraus vorgeschlagenen Schadensminderung 

resultiert für die beiden WEA Oldis I + II Haldenstein GR eine Restmortalität von 10.4 Individuen 

(5.0 Ind. lokaler Arten, 5.4 Ind. migrierender Arten, Tab. 2).  

 

Tab. 2 

Erwartete Restmortalität mit Schutzmassnahmen (Abschaltplan) pro Jahr und für 

zwei Anlagen (Oldis I + Oldis II).  

 

 

Im vorliegenden Kompensationskonzept werden die Anforderungen an Umfang und 

Art der Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen für die WEA Oldis II festgelegt. Die Auflagen für die 

Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen für die WEA Oldis I sind von den Betreibern bereits erfüllt 

worden. 

 

1.2 Umfang der Kompensationsflächen 

Die nicht vermeidbare Restmortalität, die trotz Schadensminderungsmassnahmen 

entsteht, dient als Bezugsgrösse für die Berechnung der Kompensationsfläche für lokale und 

migrierende Arten. 

Basierend auf einer Schätzung der maximalen Dichte für jeweils eine Beispielart pro 

Artengruppe, wurden exklusive Jagdgebiete für ein Individuum der entsprechenden Artengruppe 

(lokale Arten / migrierende Arten) berechnet. Die zugrundeliegende Annahme ist, dass diese 

Fläche an Jagdgebiet einem zusätzlichen Individuum der jeweiligen Artengruppe das Überleben 

ermöglicht (SWILD 2018).  

Für die bestehende Anlage Oldis I wurden eine Kompensationsfläche von 2.32 ha für 

3.54 lokale und 2.26 migrierende total 5.8 Fledermäuse berechnet (UVB 2011). Die 

Ersatzmassnahmen wurden nach Absprache mit dem Kanton vollumfänglich geleistet. Für die 

zusätzliche tolerierte Restmortalität der WEA Oldis nach Umsetzung des Abschaltplans wird 

zusätzlich eine Kompensationsfläche von 0.14 ha für lokale Arten und 1.6 ha für migrierende 

Arten, total 1.74ha notwendig (Tab. 3) 

 

Tab. 3 

Berechnung der zusätzlichen Kompensationsfläche für die geplante Anlage Oldis II 

für lokale und migrierende Fledermausarten bei Reduktion der Mortalität durch den 

Abschaltplan auf die tolerierten Zielwerte 

 

 

1.3 Art der Kompensationsflächen 

Kompensationsmassnahmen müssen für die Zielarten nach besten aktuellen 

Kenntnissen wirksam sein. Grundsätzliche nutzen migrierende Arten auf ihren Wanderungen 

Habitate mit einem hohen Insektenangebot für die Jagd wie z.B. Gewässer und flussbegleitende 

Auenwälder. Lokale Arten profitieren unter anderem von strukturreichen Habitaten, sowie von 

naturnahen Gewässern und extensiven Wiesen.  

Oldis I Total

Lokale Arten Ind 3.5

Migrierende Arten Ind 2.3

Oldis II

Lokale Arten Ind 1.4

Migrierende Arten Ind 3.2

Total Oldis I + Oldis II

Lokale Arten Ind 5.0

Migrierende Arten Ind 5.4

Total Oldis I + Oldis II Ind 10.4

Max. Exlusive, ind. erwartete Kompensations-

Artengruppe Dichte Jagdgebiete Mortalität fläche

[Ind. / km2] [ha] Ind. [ha]

Lokale: Zwergfledermaus 1000 0.10 1.4 0.14

Migrierende: Kl. Abendsegler 200 0.50 3.2 1.60

Totaler Bedarf der zu erstellenden Kompensationsflächen 4.6 1.74
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Den Vorschlägen für Kompensationsmassnahmen liegen folgende grundsätzliche 

Überlegungen betreffend Standort, Dauer und Art der Massnahmen zugrunde (Entwurf UVB 

Vollzugshilfe, BAFU 2016): 

• Standort: Massnahmen müssen im Bezugsraum der betroffenen Populationen 

stattfinden, damit diese von den Auswirkungen der Massnahmen profitieren 

können. Aufwertungsmassnahmen im unmittelbaren Bereich der Windkraftanlage 

könnten zu einer Verschärfung der Konfliktsituation beitragen, wenn durch die 

Erhöhung der Attraktivität des Gebiets für Fledermäuse deren Aktivität im 

Nahbereich der Anlage zunimmt. 

Die Massnahmen für die migrierenden Arten sollen im Kanton der WEA (in einer 

Distanz bis zu 50km oder in Absprache mit dem kantonalen Fledermausschutz) 

umgesetzt werden. Für die lokalen Arten sollen Flächen in einem Umkreis von 

maximal 5 km gewählt werden. Wichtig ist für beide Artengruppen, dass ein 

Mindestabstand von 500 m zur geplanten WEA eingehalten wird. Diese 

Mindest- und Maximalabstände können in Ausnahmefällen und in Absprache mit 

dem KFB gemäss den lokalen Bedingungen angepasst werden.  

• Dauer: Die getroffenen Massnahmen müssen langfristig eine Kompensation der 

Ausfälle für die betroffenen Fledermausarten sichern und während der ganzen 

Betriebszeit der WEA wirksam sein.  

• Art der Kompensationsmassnahme: Die Kompensationsmassnahmen sollen 

mit der Schaffung von optimalen Jagdgebieten oder mit der nachweislichen 

Verbesserung der Quartiersituation zur Aufwertung des Lebensraumes beitragen 

und damit die Reproduktions- und/oder die Überlebensrate der Zielarten steigern. 

 

Es ist zu beachten, dass es sich bei den Kompensationsflächen um neu zur 

Verfügung stehende Lebensräume handeln muss. Es wird somit ein für Fledermäuse nicht 

attraktives Habitat (z.B. intensive Landwirtschaftsfläche, versiegelte Fläche, kanalisiertes 

Fliessgewässer) neu als optimales Jagdhabitat geschaffen. Zusätzliche Aufwertungen an schon 

bestehenden attraktiven Habitaten sind möglich und auch empfehlenswert, wobei der Anteil an 

Verbesserungen bewertet wird. Dies zieht eine Erhöhung der Fläche nach sich (z.B. bei einer 

Aufwertung von Weiden zu extensiven Weiden) um die Restmortalität an Fledermäusen zu 

kompensieren. Aufwertungsflächen für tagaktive Arten können zusätzlich auch für die 

Fledermäuse angerechnet werden, wenn die Flächen die notwendige Habitatqualität aufweisen.  

 

Punktuelle Artenförderungsmassnahmen, wie z.B. die Schaffung von Quartieren, 

Schutzmassnahmen in Quartieren oder die Förderung des Mikroklimas im Quartier können dann 

in Betracht gezogen werden, wenn sie nachweislich die Mortalität der betroffenen Arten 

kompensieren können. Dazu muss durch / in Absprache mit dem Kantonalen Fledermausschutz 

eine Wirkungskontrolle durchgeführt werden, die den Kompensationseffekt plausibel aufzeigt. 

Umfang und Lokalität solcher Massnahmen sind immer in Absprache mit dem Kantonalen 

Fledermausschutz festzulegen. Die einfache Montage von einzelnen Fledermauskästen ist keine 

gültige Kompensationsmassnahme, da es bisher keine generellen Anhaltspunkte gibt, dass diese 

Massnahme die Überlebensrate steigert. 
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1.4 Zielarten: Windenergieanlagen Oldis I + II, Haldenstein 

 

Tab. 4 

Zielarten Windenergieanlagen Oldis I + II 

 

*Arten mit einer sehr hohen Priorität: 1 
 Arten mit einer hohen Priorität: 2 
 Arten mit einer mittleren Priorität: 3 
 Arten mit einer mässigen Priorität: 4 

 

 

 

  

CR Critically Endangered vom Aussterben bedroht 

EN Endangered stark gefährdet   

VU Vulnerable verletzlich   

NT Near Threatened potenziell gefährdet 

LC Least Concern nicht gefährdet   

Fledermausart

migrierende Fledermäuse National Prio* RL-Status

Grosser Abendsegler Nyctalus noctula 4 NT

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 4 NT

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii LC

lokale Fledermäuse

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus LC

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus NT

Alpenfledermaus Hypsugo savii 1 NT

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 1 VU

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 1 VU

Langohrfledermäuse Plecotus spec ** 1 VU - CR

Grosse / Kleine Hufeisennase Rhinolophus 

spec* *
1 EN - CR

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 EN

**Art wurde nicht im Rotorbereich nachgewiesen
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1.5 Massnahmenkatalog  

Der Massnahmenkatalog wurde von Manuel Lingg (Fledermausschutz Luzern 2020) 

in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Ost für Fledermausschutz (KOF, Stiftung 

Fledermausschutz Zürich) und mit SWILD erarbeitet (Tab. 5). Er beinhaltet Vorschläge für die 

geforderten Kompensationsflächen. Die Flächen der Massnahmen werden mit einem Faktor, 

welcher die Qualität der Massnahme gewichtet, multipliziert und anschliessend addiert.   

 

Tab. 5 

Massnahmenkatalog gemäss Fledermausschutz Luzern 2020 für 

Kompensationsflächen.  
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1.6 Kompensationsmassnahmen Oldis I 

Die Kompensationsmassnahmen für Oldis I wurden durch eine monetäre Abgeltung 

der NHG-Ersatzmassnahme erfüllt. (E-mail Heidi Schuler ANU GR 16.02.2022). Mit dem 

finanziellen Ersatz konnten verschiedene Leistungen, wie Aufwertung von Trockenwiesen und -

weiden oder von Flachmooren, sowie ein finanzieller Beitrag für die Verbesserung einer 

Fledermaus-Wochenstube abgegolten werden. 
 

1.6.1 Vorgeschlagene Kompensationsmassnahme Oldis II 

In Absprache mit dem Kantonalen Fledermausschutz (Dokument: Vorschlaege_ 

Kompensationsmassnahmen_Haldenstein_muschnas_20220209) werden drei Massnahmen 

vorgeschlagen, davon erscheint die 2. Massnahme Laubwaldförderung (Abb. 1) nach ersten 

Abklärungen umsetzbar: 

1. Obstgartenzone mit Hochstammobstbäumen im Gebiet Löser (am 

nordöstlichen Rand von Haldenstein) im Rahmen einer eigens dafür 

einzuleitenden Teilrevision der Ortsplanung Haldenstein ausscheiden und 

planungsrechtlich für mindestens die nächsten 30 (besser: 50) Jahre sichern. 

Bestehende Hochstammobstbäume erhalten und durch Neupflanzungen 

ergänzen. Nachhaltige Pflege der bestehenden und neu zu pflanzenden 

Hochstammbäume. Am Rand des Obstgartens Pflanzung von Niederhecken mit 

Anlage von begleitenden Extensiv-wiesenstreifen. Obstgarten nachtdunkel 

beibehalten.  

Zielarten: Jagdlebensraum für verschiedene Arten wie Langohren, Grosse 

Hufeisennase, Alpenfledermaus  

 

2. Laubwaldförderung (wo sinnvoll Förderung von lichten Wäldern und Hainen) im 

Gebiet Böfel und/oder Steinwald oberhalb Paradis und/oder nordöstlich von 

Rütiställi (Gemeinde Haldenstein): insbesondere Förderung von wärmeliebenden 

Laubbaum-Arten wie Traubeneichen, Flaumeichen, Linden. 

Zielarten: Jagdlebensraum für Grossen und Kleinen Abendsegler, Mopsfledermaus, 

Breitflügelfledermaus  

 

3. Pflanzung von Baumallen oder Hecken zwecks Vernetzung von 

Lebensräumen, z.B. südlich von Haldenstein zwischen Au und Äulilöser, 

verknüpft mit einer Extensivierung der Umgebung, Ergänzung der bereits 

vorhandenen Strukturelemente (Feldgehölze, usw.).  

Zielarten: Vernetzung von Jagdlebensräumen verschiedener Fledermausarten, z.B. 

Breitflügelfledermaus, Grosse Hufeisennase 

 

 

Abb. 1 

Gebiet Steinwald als mögliche Standort für die Förderung von wärmeliebenden 

Laubbaum-Arten (© map.geo.admin.ch) 
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